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Text 

Selbständige Berufsausübung 

§ 31. (1) Ärzte, die die Erfordernisse für die Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für 
Allgemeinmedizin oder als approbierter Arzt erfüllt haben, sind zur selbständigen Ausübung einer 
allgemeinärztlichen Berufstätigkeit als Arzt für Allgemeinmedizin oder als approbierter Arzt berechtigt, 
gleichgültig, ob diese Berufstätigkeit freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt 
wird. 

(2) Ärzte, die die Erfordernisse für die Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt für ein 
Sonderfach der Heilkunde erfüllt haben, sind zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 
Facharzt auf diesem Teilgebiet der Heilkunde als Sonderfach berechtigt, gleichgültig, ob diese 
Berufstätigkeit freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt wird. 

(3) Fachärzte haben ihre fachärztliche Berufstätigkeit auf ihr Sonderfach zu beschränken. Dies gilt 
nicht für 

 1. Tätigkeiten als Arbeitsmediziner im Sinne des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, 

 2. Fachärzte, die unter den Voraussetzungen des § 40 in organisierten Notarztdiensten 
(Notarztwagen bzw. Notarzthubschrauber) fächerüberschreitend tätig werden, 

 3. Fachärzte für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin und 
Unfallchirurgie, sofern diese auf Grund krankenanstaltenrechtlicher Organisationsvorschriften im 
Rahmen sofortiger notfallmedizinischer Versorgung tätig werden und eine Fortbildung gemäß 
§ 40 absolviert haben, 
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 4. Fachärzte in Ausbildung in einem Additivfach, sofern diese Ausbildung an einer für ein anderes 
Sonderfach anerkannten Ausbildungsstätte erfolgt, diese Ausbildungsstätte aber auch als 
Ausbildungsstätte für das angestrebte Additivfach anerkannt ist sowie für 

 5. Fachärztinnen/Fachärzte klinischer Sonderfächer im Hinblick auf notwendige Impfungen im 
Kontext epidemiologischer Situationen, insbesondere bei einer Pandemie. 

(Anm.: Abs. 4 und 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 156/2005) 
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